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RS OGH 1990/3/13 10ObS90/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1990

Norm

ASVG §105a

Rechtssatz

Dem im § 105 a ASVG gebrauchten Tatbestandsmerkmal "ständig" kommt eine zweifache Bedeutung zu: es erstreckt

sich einerseits auf die Häu gkeit der einzelnen Betreuungsmaßnahmen, also auch auf die Gesamtdauer der

notwendigen P ege. Die Betreuungsmaßnahmen müssen daher innerhalb gewisser kurzer Zeitabstände immer wieder

notwendig sein und der Zustand der Hil osigkeit muß während eines bestimmten längeren Zeitraumes andauern (so

schon SSV-NF 3/34).
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